Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Oberlandesgericht Rostock
Abschrift

Geschiftsnummer

2U 69/01
30461/01 LG HRO

vegidindet am: 17.04.2002

Ur ﬁ;eamtiy}é Geschiftsstelle

Beschluss

In dem einstweiligen Verfiigungsverfahren

- Antragstellerin und
Beschwerdefithrerin -

Prozessbevollmichtigter:

Rechtsanwalt S

gegen

VO <GB

- Antragsgegner und
Beschwerdegegner -

Prozessbevollmlichtigter:

Rechtsanwa}; N

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

B A P

AT Lt SIS

T T T T I T e LT e e L Sl IIEITEE R S ey e L e e


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Blatt 2

hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Rostock durch

den Prasidenten des Oberlandesgerichts L
den Richter am Oberlandesgericht IS sovie
die Vorsitzende Richterin am Landgericht o

auf die mindliche Verhandlung vom 20.03.2002

beschlossen:

Von den Kosten des einstweiligen Verfiigungsverfahrens nach
einem Gegenstandswert von 200.000,- Euro fallen der
Beschwerdefiihrerin 7/8 und dem Beschwerdegegner 1/8 zur
Last.

Griinde

Nach tUbereinstimmender Erkldrung der Erledigung der
Hauptsache streiten die Parteien noch dariliber, wer die Kosten
des vorliegenden einstweiligen Verfligungsverfahrens zu tragen
hat, in dem die Beschwerdefiuhrerin Unterlassung
rufschadadigender Tatsachenbehauptungen sowie der

Verdffentlichung von Geschéftspost im Internet begehrt hat.

Die Beschwerdefilihrerin, ein europaweit taAtiges Unternehmen
aus dem Bereich der Herstellung und des Vertriebes von
Holzprodukten flir Heim und Garten, belieferte den
Beschwerdegegner, der im Rahmen eines Einzelunternehmens
unter anderem Saunen plant, liefert und montiert, wahrend
einer etwa 1 Jahr andauernden Geschiftsbeziehung mit Saunen.
Als der Beschwerdegegner nach Aufhebung des Rabattgesetzes im

Internet unter seiner Adresse "h¢lB //www.Freizeittechnik-
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THIER. . ic/Sauna /B " nit Preisen flir Produkte der

Beschwerdefihrerin warb, die unterhalb der von dieser
empfohlenen unverbindlichen Herstellerpreise lagen, ersuchte
die Beschwerdefihrerin ihn mit Schreiben vom 13.09.2001, die
eigenen Verkaufspreise ihren empfohlenen Herstellerpreisen
anzupassen, "um keine Unruhe im Saunamarkt zu verursachen".
Mit weiterem Schreiben vom 09.11.2001 forderte die
Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner nochmals auf, seine
auf der Homepage angegebenen Verkaufspreise schnellst-
méglichst bis zum 23.11.2001 zu &ndern. Am 21.11.2001 suchte
die Aufendienstmitarbeiterin der Beschwerdefihrerin A
HQEMR Jen Beschwerdegegner auf; die Gesprédchsinhalte
sind streitig. Am 22.11.2001 rief der ﬁeschwerdegegner bei

der Beschwerdefiuhrerin an.

Im Anschluss an dieses Telefonat mit dem Prokuristen E¢i
teilte dieser namens der Beschwerdefihrerin dem Beschwerde-
gegner durch Schreiben vom 22.11.2001 mit, dass die
Beschwerdefihrerin das Vertrauensverhdltnis fiar zerstdrt
erachte und keine Grundlage fiir eine weitere Zusammenarbeit
sehe, weil die AuBendienstmitarbeiterin Hegjjl iy berichtet
und best&tigt habe, der Beschwerdegegner wolle die Fa. OWR
Versand und ggf. auch die Beschwerdefiihrerin verklagen.
Bereits erteilte Auftrége wlrden noch abgewickelt, neue
HBestellungen ab sofort aber nicht mehr angenommen. Zugleich
forderte die Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner dazu
auf, bis zum 30.11.2001 auf seiner Homepage alle Hinweise auf
Produkte der Wild i@ zu ldschen und kein Bildmaterial
der WG H@IR GnbH mehr zu verwenden.

Nach Zugang des Schreibens vom 22.11.2001 erstattete der
Beschwerdegegner wegen Behinderung der Gescha&ftstatigkeit
eine Anzeige gegen die Beschwerdefiihrerin beim Bundeskartell-
amt. Seine Homepage im Internet ergdnzte er zunachst einer-
seits um den Zusatz "Wir sind von der Fa. Wijjjjausgelistet
worden, weil wir den Kunden Rabatte gewdhrt haben. Natlrlich

werden wir dies so nicht hinnehmen. Wir haben aber bis auf
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Weiteres die Angebote von VWigjil#bei uns gel®scht.n

Daruberhinaus rlickte er das Originalschreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 22.11.2001 im Wege des Einscannens vollstéandig
ein. Noch vor Auslieferung der letzten bereits bestellten
Sauna Anfang Dezember 2001 léschte der Beschwerde-gegner alle
Hinweise auf die "Wl HQGEEEER CnbH auf seiner Homepage und
den Wortbestandteil "W@" aus dem Banner seiner Internet-

adresse.

Die Antragstellerin hat behauptet, der Abbruch der Geschafts-
beziehungen beruhe ausschlieflich darauf, dass der Beschwer-
degegner gegenlber der AuBendienstmitarbeiterin 'O gl
@ (berraschend und in der Sache unbegriindet angekiindigt
habe, er werde kurzfristig entscheiden, ob er die Fa. €
Versand H¢lll auf 30 Mio DM Schadensersatz verklage und die
Beschwerdefiihrerin selbst mit einbeziehe, weil Produkte der
Beschwerdefihrerin durch den O@iil} Versand unrichtig beworben
worden seien. Die Verbreitung der unzutreffenden Behauptung,
die Auslistung durch die Beschwerdefithrerin sei wegen
gewahrter Rabatte erfolgt, flthre zu erheblichen Nachteilen
fir die Beschwerdeflihrerin. Das Einscannen des Original-
schreibens vom 22.11.2001 ermdgliche es Dritten weltweit,
sich die Unterschrift des Prokuristen E@® mittels Datenkopie
zu verschaffen und flir unlautere Zwecke zu benutzen.

Die Antrége der Beschwerdeflihrerin auf Erlass einer

einstweiligen Verfiigung dahingehend,

1. dem Beschwerdegegner zu untersagen, woértlich oder
sinngemédR Sffentlich zu behaupten, die Beschwerdefithrerin
beliefere ihn nicht mehr, weil er die unverbindlichen
empfohlenen Herstellerpreise bei der WeiterverduBerung nicht

einhalte, sondern niedrigere Preise angeboten habe,

2. es zu unterlassen, Gesché&ftspapiere der Beschwerde-

fihrerin vollstandig oder auszugsweise zu verdffentlichen,
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3. das derzeitige Angebot unter der www-Adresse "h@iy:/
/www. Freizeittechnik—Tl— .de/Sauna/WEl' abzuschalten ,

hat das Landgericht Rostock durch Beschluss vom 27.11.2001
zurlckgewiesen. Der hiergegen gerichteten Beschwerde hat das
Landgericht nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur

Entscheidung vorgelegt.

In zweiter Instanz hat die Beschwerdeflihrerin ergdnzend
vorgetragen, zur Zerrittung des Vertrauensverhéltnisses habe
auch beigetragen, dass der Beschwerdegegner zwei Mitar-
beiterinnen der Beschwerdefihrerin in dem Gesprdch mit der
Aufendienstarbeiterin als "Internet-Tussi" und "Vertriebs-
leiter-Tussi" bezeichnet habe. Dem Prokuristen E) sei bei
Aufkiindigung der Geschaftsbeziehung das von einer anderen
Abteilung gefertigte Schreiben vom 9.11.2001 nicht bekannt
gewesen. Durch die Verdffentlichung der aus Sicht der
Beschwerdeflhrerin vertraulich zu behandelnden Geschaftspost
im Internet werde diese quasi "an den Pranger gestelltr™.

Nachdem der Beschwerdegegner, der beleidigende AuRerungen in
Abrede nimmt, in der Verhandlung vor dem Senat erklart hat,
er wefde Originalschreiben der Antragstellerin nicht mehr ins
Internet einstellen und bedauere es, falls er Mitarbeiterin-
nen der Beschwerdeflihrerin als "Tussi" bezeichnet haben
sollte, haben die Parteien das Verfahren in der Hauptsache

Ubereinstimmend fir erledigt erklart.

IT.

Auf die Ubereinstimmenden Erledigungsefklérungen der Parteien
war gem. § 91 a Abs. 1 ZPO unter Berlcksichtigung des
bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen
Uber die Verfahrenskosten zu entscheiden. Danach waren 7/8
der Verfahrenskosten der Beschwerdeflihrerin und 1/8 dem

Beschwerdegegner aufzuerlegen.
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1.

MaRgebend fir diese Kostenverteilung ist zundchst, dass die
Beschwerdefihrerin hinsichtlich des Antrages zu 1), auf den
75 % des Gegenstandswertes des Verfahrens entfallen, unter-
legen ware. Ein Anspruch darauf, es dem Beschwerdegegner zu
untersagen, wértlich oder sinngemdf zu verbreiten, die Be-
schwerdefiihrerin habe ihn mit einer Auslistung bestraft, weil
er sich nicht an die von ihr empfohlenen unverbindlichen
Herstellerpreise halte, sondern seinen Kunden die Waren der
Beschwerdefihrerin zu einem niedrigeren Preis anbiete, ergab
sich aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt, insbesondere nicht
aus § 823 Abs.1l BGB, § 823 Abs. 2 BGB i“V.m. § 186 StGB, §
824 BGB in analoger Anwendung des § 1004 BGB oder aus § 15
UWG.

Zutreffend hat das Landgericht im angefochtenen Beschluf vom
27.11.2001 ausgeflihrt, ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB
wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgelibten
Gewerbebetrieb scheitere, weil es an einem unmittelbaren
betriebsbezogenen Eingriff in den Gewerbebetrieb fehle.
Etwaige Nachteile, die aus einer mdglichen Rufschadigung der
Beschwerdefihrerin resultieren kénnten, ergeben sich nur als
Reflex aus der Darstellung der eigenen Liefersituation durch

den Beschwerdegegner.

Die Ausfihrungen des Beschwerdegegners zu den Grinden der
"Auslistung" stellen sich, weil im Kern einem Beweis
zugdnglich, als Tatsachenbehauptungen dar. Unterlassungs-
anspriiche wadren deshalb nur begriindet gewesen, wenn die
insoweit beweisbelastete Beschwerdefiihrerin glaubhaft gemacht
hatte, daf® die beanstandeten Behauptungen unwahr oder aber
jedenfalls doch nicht erweislich wahr sind und im letzteren
Fall kein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an der
Verbreitung bestand. Diese Voraussetzungen waren indes nicht
erfillt.

Auf der Grundlage der vorgelegten beiderseitigen Glaubhaft-
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machungen hdtte der Senat weder die Wahrheit noch die Unwahr-
heit der beanstandeten Tatsachenbehauptungen mit der er-
forderlichen Sicherheit feststellen k&nnen. Die AuRerungen
des Beschwerdegegners zu den Hintergrlinden flir den Abbruch
der Geschaftsbeziehung stellen sich vielmehr als nicht
erweislich wahre Tatsachenbehauptungen dar.

Zur Bestimmung des "wahren" Grundes ftir den Abbruch der
Geschaftsbeziehungen kommt es nicht nur auf die nach auRen zu
Tage getretene Bezeichnung durch die Beschwerde-flihrerin und
ihre weiteren ErklArungen an, sondern auch darauf, was ein
verstandiger Dritter unter Berlicksichtigung der
Gesamtumstdnde fir ausschlaggebend halten durfte. Danach
hatte ein unbefangener Dritter bei verst&ndiger Wardigung der
Gesamtumstdnde durchaus den Schluss ziehen kd&nnen, der
Abbruch der Gesch&ftsbeziehung beruhe maRgeblich darauf, dass
der Beschwerdegegner entgegen den Schreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 13.09.2001 und 09.11.2001 eine Anpassung seiner
eigenen Lieferpreise an das durch die unverbindlich
empfohlenen Herstellerpreise gekennzeichnete Preisniveau flr
Produkte der Beschwerdeflhrerin nicht beabsichtigte.
Insbesondere aus dem von der Beschwerdefihrerin zunéchst
verschwiegenen Schreiben vom 09.11.2001 ergab sich, dass der

Beschwerdeflhrerin dringlich an einer Anderung der

nPreisgestaltung durch den Beschwerdegegner gelegen war. Auch

der nicht erbetene Besuch der AuBendienstmitarbeiterin 2
H4 R bcinm Beschwerdegegner am 21.11.2001, der in
auffallender zeitlicher N&he zum Ablauf der von der
Beschwerdefiihrerin auf den 23.11.2001 anberaumten Frist zur
Preisanpassung lag, spricht daflir, dass hierdurch zusatz-
licher Druck auf den Beschwerdegegner ausgelibt werden sollte.
Der Umstand, dass der Beschwerdegegner im Zeitpunkt des
Abbruchs der Lieferbeziehung nicht definitiv beabsichtigte,
sondern allenfalls erwog, die Beschwerdefihrerin auf
Schadensersatz zu verklagen, und die Tatsache, dass der
Beschwerdegegner das insgesamt als "Liefersperre" empfundene
Verhalten der Beschwerdefiihrerin umgehend am 22.11.2001 zur

Anzeige beim Bundeskartellamt brachte, fiithren erganzend dazu,
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dass ein Dritter bei objektiver Betrachtung der Gesamt-
umstédnde den Abbruch der Geschdftsbeziehung tatsdchlich auf
die mangelnde Bereitschaft des Beschwerdegegners zurlckfiihren

konnte, seine Preise zu erhdhen.

Die nicht glaubhaft gemachte Behauptung der Beschwerde-
filthrerin, dem Prokuristen E. sei bei Abbruch der Geschéfts—
beziehung das eigene Schreiben der Beschwerdefiihrerin vom
9.11.2001 unbekannt gewesen, ist demgegenliber unerheblich:
Dieses Schreiben dokumentiert insbesondere die Nachhaltigkeit
des Interesses der Beschwerdefihrerin an der Beachtung ihrer
empfohlenen Preise. Daran muf sich die‘Beschwerdefﬂhrerin
auch festhalten lassen, und zwar unabhangig von einer konkre-

ten Kenntnisnahme dieses Schreibens durch ihren Prokuristen.

Bei dieser Sachlage war die Verbreitung der beanstandeten
Tatsachenbehauptungen gegentiber Dritten nicht rechtswidrig.
Es bestand ndmlich ein berechtigtes Interesse des Beschwerde-
gegners daran, seine Kunden und etwaige Interessenten in
allgemein zugdnglicher Form nicht nur dariber zu informieren,
dass Produkte der Wl H@lllB CmbH nicht langer von ihm
angeboten werden konnten. Um nicht den Eindruck entstehen zu
lassen, er selbst habe durch unlauteres Verhalten oder
mangelnde Zahlungsmoral den "Lieferstopp" zu vertreten,
“durfte er vielmehr zur Wahrung eigener berechtigter Belange
den mutmaBlichen Grund flr den Abbruch der Geschaftsbeziehung

wie geschehen angeben.

2.

Die Beschwerdeflihrerin ware auch hinsichtlich des Antrages,
den Beschwerdegegner zu verpflichtén, aus seinem Internet-
angebot das Wort "W{}' sowie Hinweise auf Produkte der
Beschwerdefihrerin zu l&schen, unterlegen. Unstreitig fuhrte
die Beschwerdeflhrerin ihre letzte Lieferung an den Be-
schwerdegegner im Dezember 2001 aus; zu diesem Zeitpunkt
hatte der Beschwerdegegner aber bereits alle Hinweise auf die
Wl "Gllll® GnbH aus seiner www-Adresse und der Homepage
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geldscht. Da der Beschwerdegegner nach Auffassung des Senats
bis zur Abwicklung der Geschdftsbeziehung durch Auslieferung
der letzten Sauna aufgrund der bisherigen vertraglichen Be-
ziehungen der Parteien zueinander berechtigt war, den Wort-
bestandteil "W‘.." im Internetportal zu fihren und auf Pro-
dukte der Beschwerdefiihrerin hinzuweisen, lag eine Beein-
trachtigung von Rechtspositionen der Beschwerdefiihrerin bis
zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Anhaltspunkte dafiir, dass der
Beschwerdefllhrer beabsichtigt, den Namen der Beschwerde-
fllhrerin kltinftig unzulédssig zu fihren oder mit ihren Produk-
ten unzuldssig zu werben, sind nicht ersichtlich.

3. ‘

Hingegen hatte die Beschwerdefiihrerin mit dem sich auf 12,5 %
des Gesamtverfahrenswertes belaufenden Antrag obsiegt, dem
Beschwerdegegner zu untersagen, Originalschreiben der
Beschwerdeflihrerin aus der gewechseiten Geschaftskorres-
pondenz im Internet durch Einscannen zu verdffentlichen.
Durch das Einstellen originaler Geschaftspost der Beschwerde-
fihrerin ins Internet verstief der Beschwerdegegner gegen die
ihm aus der Geschédftsbeziehung als Nebenpflicht obliegende
vertragliche Verpflichtung zur vertraulichen Handhabung von
Gesché&ftspost, die im Rahmen der bestehenden
‘Geschaftsbeziehung gewechselt wurde und nach dem erkennbaren
Willen des Verfassers ausschlieRlich fiir den anderen Ge-
schidftspartner bestimmt war. Nach hergebrachter Anschauung,
die auch aus Art. 2 Abs. 1 GG folgt, ist Geschaftspost
vertraulich zu behandeln und darf regelmdfig nicht ohne
Zustimmung des Absenders zur Offentlichen Kenntnisnahme in
Umlauf gebracht werden. Dies gilt umsomehr, wenn durch die
allgemeine Verbreitung von Originaléchreiben die Gefahr be-
griindet wird, dass Dritte missbréauchlich auf Daten oder
Signaturen des Verfassers Zugriff nehmen kdénnen. Nach Treu
und Glauben obliegt es jedem Geschaftspartner, vertrags-
untypische Gef&hrdungen des anderen Teiles zu vermeiden. Das
Schreiben der Beschwerdefithrerin vom 22.11.2001 stellt sich

als vertraulich zu behandelnder Teil der Geschaftskorres-
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pondenz dar. Fur den Beschwerdegegner erkennbar war dieses
Schreiben nicht zur allgemeinen Verbreitung bestimmt. Die
Einstellung des Schreibens ins Internet beinhaltete auch die
Gefahr, dass Dritte weltweit Briefkopf und Signatur des
zeichnungsberechtigten Prokuristen der Beschwerdefihrerin

beliebig kopieren.

Der in der Verdffentlichung liegende Vertragsverstof war
vorliegend auch nicht zur Wahrnehmung eigener, berechtigter
Interessen des Beschwerdegegners gerechtfertigt. Dabei kann
letztlich dahinstehen, ob und in welchem Umfang der
Beschwerdegegner berechtigt war, zu der von ihm flr
erforderlich gehaltenen Kundeninformation den sich aus dem
Schreiben vom 22.11.2001 ergebenen Standpunkt der
Beschwerdefliihrerin zu referieren. Eines Einstellens der
Geschaftspost ins Internet in Form des "Einscannens" hatte es
dazu jedenfalls nicht bedurft: vielmehr hatte der Beschwerde-
gegner den Standpunkt der Beschwerdefihrerin mit eigenen
Worten oder durch Zitieren einzelner Passagen mit eigenem

Schriftbild wiedergeben kdnnen.
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hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Rostock durch

den Prasidenten des Oberlandesgerichts L
den Richter am Oberlandesgericht IS sovie
die Vorsitzende Richterin am Landgericht o

auf die mindliche Verhandlung vom 20.03.2002

beschlossen:

Von den Kosten des einstweiligen Verfiigungsverfahrens nach
einem Gegenstandswert von 200.000,- Euro fallen der
Beschwerdefiihrerin 7/8 und dem Beschwerdegegner 1/8 zur
Last.

Griinde

Nach tUbereinstimmender Erkldrung der Erledigung der
Hauptsache streiten die Parteien noch dariliber, wer die Kosten
des vorliegenden einstweiligen Verfligungsverfahrens zu tragen
hat, in dem die Beschwerdefiuhrerin Unterlassung
rufschadadigender Tatsachenbehauptungen sowie der

Verdffentlichung von Geschéftspost im Internet begehrt hat.

Die Beschwerdefilihrerin, ein europaweit taAtiges Unternehmen
aus dem Bereich der Herstellung und des Vertriebes von
Holzprodukten flir Heim und Garten, belieferte den
Beschwerdegegner, der im Rahmen eines Einzelunternehmens
unter anderem Saunen plant, liefert und montiert, wahrend
einer etwa 1 Jahr andauernden Geschiftsbeziehung mit Saunen.
Als der Beschwerdegegner nach Aufhebung des Rabattgesetzes im

Internet unter seiner Adresse "h¢lB //www.Freizeittechnik-
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THIER. . ic/Sauna /B " nit Preisen flir Produkte der

Beschwerdefihrerin warb, die unterhalb der von dieser
empfohlenen unverbindlichen Herstellerpreise lagen, ersuchte
die Beschwerdefihrerin ihn mit Schreiben vom 13.09.2001, die
eigenen Verkaufspreise ihren empfohlenen Herstellerpreisen
anzupassen, "um keine Unruhe im Saunamarkt zu verursachen".
Mit weiterem Schreiben vom 09.11.2001 forderte die
Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner nochmals auf, seine
auf der Homepage angegebenen Verkaufspreise schnellst-
méglichst bis zum 23.11.2001 zu &ndern. Am 21.11.2001 suchte
die Aufendienstmitarbeiterin der Beschwerdefihrerin A
HQEMR Jen Beschwerdegegner auf; die Gesprédchsinhalte
sind streitig. Am 22.11.2001 rief der ﬁeschwerdegegner bei

der Beschwerdefiuhrerin an.

Im Anschluss an dieses Telefonat mit dem Prokuristen E¢i
teilte dieser namens der Beschwerdefihrerin dem Beschwerde-
gegner durch Schreiben vom 22.11.2001 mit, dass die
Beschwerdefihrerin das Vertrauensverhdltnis fiar zerstdrt
erachte und keine Grundlage fiir eine weitere Zusammenarbeit
sehe, weil die AuBendienstmitarbeiterin Hegjjl iy berichtet
und best&tigt habe, der Beschwerdegegner wolle die Fa. OWR
Versand und ggf. auch die Beschwerdefiihrerin verklagen.
Bereits erteilte Auftrége wlrden noch abgewickelt, neue
HBestellungen ab sofort aber nicht mehr angenommen. Zugleich
forderte die Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner dazu
auf, bis zum 30.11.2001 auf seiner Homepage alle Hinweise auf
Produkte der Wild i@ zu ldschen und kein Bildmaterial
der WG H@IR GnbH mehr zu verwenden.

Nach Zugang des Schreibens vom 22.11.2001 erstattete der
Beschwerdegegner wegen Behinderung der Gescha&ftstatigkeit
eine Anzeige gegen die Beschwerdefiihrerin beim Bundeskartell-
amt. Seine Homepage im Internet ergdnzte er zunachst einer-
seits um den Zusatz "Wir sind von der Fa. Wijjjjausgelistet
worden, weil wir den Kunden Rabatte gewdhrt haben. Natlrlich

werden wir dies so nicht hinnehmen. Wir haben aber bis auf
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Weiteres die Angebote von VWigjil#bei uns gel®scht.n

Daruberhinaus rlickte er das Originalschreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 22.11.2001 im Wege des Einscannens vollstéandig
ein. Noch vor Auslieferung der letzten bereits bestellten
Sauna Anfang Dezember 2001 léschte der Beschwerde-gegner alle
Hinweise auf die "Wl HQGEEEER CnbH auf seiner Homepage und
den Wortbestandteil "W@" aus dem Banner seiner Internet-

adresse.

Die Antragstellerin hat behauptet, der Abbruch der Geschafts-
beziehungen beruhe ausschlieflich darauf, dass der Beschwer-
degegner gegenlber der AuBendienstmitarbeiterin 'O gl
@ (berraschend und in der Sache unbegriindet angekiindigt
habe, er werde kurzfristig entscheiden, ob er die Fa. €
Versand H¢lll auf 30 Mio DM Schadensersatz verklage und die
Beschwerdefiihrerin selbst mit einbeziehe, weil Produkte der
Beschwerdefihrerin durch den O@iil} Versand unrichtig beworben
worden seien. Die Verbreitung der unzutreffenden Behauptung,
die Auslistung durch die Beschwerdefithrerin sei wegen
gewahrter Rabatte erfolgt, flthre zu erheblichen Nachteilen
fir die Beschwerdeflihrerin. Das Einscannen des Original-
schreibens vom 22.11.2001 ermdgliche es Dritten weltweit,
sich die Unterschrift des Prokuristen E@® mittels Datenkopie
zu verschaffen und flir unlautere Zwecke zu benutzen.

Die Antrége der Beschwerdeflihrerin auf Erlass einer

einstweiligen Verfiigung dahingehend,

1. dem Beschwerdegegner zu untersagen, woértlich oder
sinngemédR Sffentlich zu behaupten, die Beschwerdefithrerin
beliefere ihn nicht mehr, weil er die unverbindlichen
empfohlenen Herstellerpreise bei der WeiterverduBerung nicht

einhalte, sondern niedrigere Preise angeboten habe,

2. es zu unterlassen, Gesché&ftspapiere der Beschwerde-

fihrerin vollstandig oder auszugsweise zu verdffentlichen,
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3. das derzeitige Angebot unter der www-Adresse "h@iy:/
/www. Freizeittechnik—Tl— .de/Sauna/WEl' abzuschalten ,

hat das Landgericht Rostock durch Beschluss vom 27.11.2001
zurlckgewiesen. Der hiergegen gerichteten Beschwerde hat das
Landgericht nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur

Entscheidung vorgelegt.

In zweiter Instanz hat die Beschwerdeflihrerin ergdnzend
vorgetragen, zur Zerrittung des Vertrauensverhéltnisses habe
auch beigetragen, dass der Beschwerdegegner zwei Mitar-
beiterinnen der Beschwerdefihrerin in dem Gesprdch mit der
Aufendienstarbeiterin als "Internet-Tussi" und "Vertriebs-
leiter-Tussi" bezeichnet habe. Dem Prokuristen E) sei bei
Aufkiindigung der Geschaftsbeziehung das von einer anderen
Abteilung gefertigte Schreiben vom 9.11.2001 nicht bekannt
gewesen. Durch die Verdffentlichung der aus Sicht der
Beschwerdeflhrerin vertraulich zu behandelnden Geschaftspost
im Internet werde diese quasi "an den Pranger gestelltr™.

Nachdem der Beschwerdegegner, der beleidigende AuRerungen in
Abrede nimmt, in der Verhandlung vor dem Senat erklart hat,
er wefde Originalschreiben der Antragstellerin nicht mehr ins
Internet einstellen und bedauere es, falls er Mitarbeiterin-
nen der Beschwerdeflihrerin als "Tussi" bezeichnet haben
sollte, haben die Parteien das Verfahren in der Hauptsache

Ubereinstimmend fir erledigt erklart.

IT.

Auf die Ubereinstimmenden Erledigungsefklérungen der Parteien
war gem. § 91 a Abs. 1 ZPO unter Berlcksichtigung des
bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen
Uber die Verfahrenskosten zu entscheiden. Danach waren 7/8
der Verfahrenskosten der Beschwerdeflihrerin und 1/8 dem

Beschwerdegegner aufzuerlegen.
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1.

MaRgebend fir diese Kostenverteilung ist zundchst, dass die
Beschwerdefihrerin hinsichtlich des Antrages zu 1), auf den
75 % des Gegenstandswertes des Verfahrens entfallen, unter-
legen ware. Ein Anspruch darauf, es dem Beschwerdegegner zu
untersagen, wértlich oder sinngemdf zu verbreiten, die Be-
schwerdefiihrerin habe ihn mit einer Auslistung bestraft, weil
er sich nicht an die von ihr empfohlenen unverbindlichen
Herstellerpreise halte, sondern seinen Kunden die Waren der
Beschwerdefihrerin zu einem niedrigeren Preis anbiete, ergab
sich aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt, insbesondere nicht
aus § 823 Abs.1l BGB, § 823 Abs. 2 BGB i“V.m. § 186 StGB, §
824 BGB in analoger Anwendung des § 1004 BGB oder aus § 15
UWG.

Zutreffend hat das Landgericht im angefochtenen Beschluf vom
27.11.2001 ausgeflihrt, ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB
wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgelibten
Gewerbebetrieb scheitere, weil es an einem unmittelbaren
betriebsbezogenen Eingriff in den Gewerbebetrieb fehle.
Etwaige Nachteile, die aus einer mdglichen Rufschadigung der
Beschwerdefihrerin resultieren kénnten, ergeben sich nur als
Reflex aus der Darstellung der eigenen Liefersituation durch

den Beschwerdegegner.

Die Ausfihrungen des Beschwerdegegners zu den Grinden der
"Auslistung" stellen sich, weil im Kern einem Beweis
zugdnglich, als Tatsachenbehauptungen dar. Unterlassungs-
anspriiche wadren deshalb nur begriindet gewesen, wenn die
insoweit beweisbelastete Beschwerdefiihrerin glaubhaft gemacht
hatte, daf® die beanstandeten Behauptungen unwahr oder aber
jedenfalls doch nicht erweislich wahr sind und im letzteren
Fall kein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an der
Verbreitung bestand. Diese Voraussetzungen waren indes nicht
erfillt.

Auf der Grundlage der vorgelegten beiderseitigen Glaubhaft-
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machungen hdtte der Senat weder die Wahrheit noch die Unwahr-
heit der beanstandeten Tatsachenbehauptungen mit der er-
forderlichen Sicherheit feststellen k&nnen. Die AuRerungen
des Beschwerdegegners zu den Hintergrlinden flir den Abbruch
der Geschaftsbeziehung stellen sich vielmehr als nicht
erweislich wahre Tatsachenbehauptungen dar.

Zur Bestimmung des "wahren" Grundes ftir den Abbruch der
Geschaftsbeziehungen kommt es nicht nur auf die nach auRen zu
Tage getretene Bezeichnung durch die Beschwerde-flihrerin und
ihre weiteren ErklArungen an, sondern auch darauf, was ein
verstandiger Dritter unter Berlicksichtigung der
Gesamtumstdnde fir ausschlaggebend halten durfte. Danach
hatte ein unbefangener Dritter bei verst&ndiger Wardigung der
Gesamtumstdnde durchaus den Schluss ziehen kd&nnen, der
Abbruch der Gesch&ftsbeziehung beruhe maRgeblich darauf, dass
der Beschwerdegegner entgegen den Schreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 13.09.2001 und 09.11.2001 eine Anpassung seiner
eigenen Lieferpreise an das durch die unverbindlich
empfohlenen Herstellerpreise gekennzeichnete Preisniveau flr
Produkte der Beschwerdeflhrerin nicht beabsichtigte.
Insbesondere aus dem von der Beschwerdefihrerin zunéchst
verschwiegenen Schreiben vom 09.11.2001 ergab sich, dass der

Beschwerdeflhrerin dringlich an einer Anderung der

nPreisgestaltung durch den Beschwerdegegner gelegen war. Auch

der nicht erbetene Besuch der AuBendienstmitarbeiterin 2
H4 R bcinm Beschwerdegegner am 21.11.2001, der in
auffallender zeitlicher N&he zum Ablauf der von der
Beschwerdefiihrerin auf den 23.11.2001 anberaumten Frist zur
Preisanpassung lag, spricht daflir, dass hierdurch zusatz-
licher Druck auf den Beschwerdegegner ausgelibt werden sollte.
Der Umstand, dass der Beschwerdegegner im Zeitpunkt des
Abbruchs der Lieferbeziehung nicht definitiv beabsichtigte,
sondern allenfalls erwog, die Beschwerdefihrerin auf
Schadensersatz zu verklagen, und die Tatsache, dass der
Beschwerdegegner das insgesamt als "Liefersperre" empfundene
Verhalten der Beschwerdefiihrerin umgehend am 22.11.2001 zur

Anzeige beim Bundeskartellamt brachte, fiithren erganzend dazu,
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dass ein Dritter bei objektiver Betrachtung der Gesamt-
umstédnde den Abbruch der Geschdftsbeziehung tatsdchlich auf
die mangelnde Bereitschaft des Beschwerdegegners zurlckfiihren

konnte, seine Preise zu erhdhen.

Die nicht glaubhaft gemachte Behauptung der Beschwerde-
filthrerin, dem Prokuristen E. sei bei Abbruch der Geschéfts—
beziehung das eigene Schreiben der Beschwerdefiihrerin vom
9.11.2001 unbekannt gewesen, ist demgegenliber unerheblich:
Dieses Schreiben dokumentiert insbesondere die Nachhaltigkeit
des Interesses der Beschwerdefihrerin an der Beachtung ihrer
empfohlenen Preise. Daran muf sich die‘Beschwerdefﬂhrerin
auch festhalten lassen, und zwar unabhangig von einer konkre-

ten Kenntnisnahme dieses Schreibens durch ihren Prokuristen.

Bei dieser Sachlage war die Verbreitung der beanstandeten
Tatsachenbehauptungen gegentiber Dritten nicht rechtswidrig.
Es bestand ndmlich ein berechtigtes Interesse des Beschwerde-
gegners daran, seine Kunden und etwaige Interessenten in
allgemein zugdnglicher Form nicht nur dariber zu informieren,
dass Produkte der Wl H@lllB CmbH nicht langer von ihm
angeboten werden konnten. Um nicht den Eindruck entstehen zu
lassen, er selbst habe durch unlauteres Verhalten oder
mangelnde Zahlungsmoral den "Lieferstopp" zu vertreten,
“durfte er vielmehr zur Wahrung eigener berechtigter Belange
den mutmaBlichen Grund flr den Abbruch der Geschaftsbeziehung

wie geschehen angeben.

2.

Die Beschwerdeflihrerin ware auch hinsichtlich des Antrages,
den Beschwerdegegner zu verpflichtén, aus seinem Internet-
angebot das Wort "W{}' sowie Hinweise auf Produkte der
Beschwerdefihrerin zu l&schen, unterlegen. Unstreitig fuhrte
die Beschwerdeflhrerin ihre letzte Lieferung an den Be-
schwerdegegner im Dezember 2001 aus; zu diesem Zeitpunkt
hatte der Beschwerdegegner aber bereits alle Hinweise auf die
Wl "Gllll® GnbH aus seiner www-Adresse und der Homepage
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geldscht. Da der Beschwerdegegner nach Auffassung des Senats
bis zur Abwicklung der Geschdftsbeziehung durch Auslieferung
der letzten Sauna aufgrund der bisherigen vertraglichen Be-
ziehungen der Parteien zueinander berechtigt war, den Wort-
bestandteil "W‘.." im Internetportal zu fihren und auf Pro-
dukte der Beschwerdefiihrerin hinzuweisen, lag eine Beein-
trachtigung von Rechtspositionen der Beschwerdefiihrerin bis
zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Anhaltspunkte dafiir, dass der
Beschwerdefllhrer beabsichtigt, den Namen der Beschwerde-
fllhrerin kltinftig unzulédssig zu fihren oder mit ihren Produk-
ten unzuldssig zu werben, sind nicht ersichtlich.

3. ‘

Hingegen hatte die Beschwerdefiihrerin mit dem sich auf 12,5 %
des Gesamtverfahrenswertes belaufenden Antrag obsiegt, dem
Beschwerdegegner zu untersagen, Originalschreiben der
Beschwerdeflihrerin aus der gewechseiten Geschaftskorres-
pondenz im Internet durch Einscannen zu verdffentlichen.
Durch das Einstellen originaler Geschaftspost der Beschwerde-
fihrerin ins Internet verstief der Beschwerdegegner gegen die
ihm aus der Geschédftsbeziehung als Nebenpflicht obliegende
vertragliche Verpflichtung zur vertraulichen Handhabung von
Gesché&ftspost, die im Rahmen der bestehenden
‘Geschaftsbeziehung gewechselt wurde und nach dem erkennbaren
Willen des Verfassers ausschlieRlich fiir den anderen Ge-
schidftspartner bestimmt war. Nach hergebrachter Anschauung,
die auch aus Art. 2 Abs. 1 GG folgt, ist Geschaftspost
vertraulich zu behandeln und darf regelmdfig nicht ohne
Zustimmung des Absenders zur Offentlichen Kenntnisnahme in
Umlauf gebracht werden. Dies gilt umsomehr, wenn durch die
allgemeine Verbreitung von Originaléchreiben die Gefahr be-
griindet wird, dass Dritte missbréauchlich auf Daten oder
Signaturen des Verfassers Zugriff nehmen kdénnen. Nach Treu
und Glauben obliegt es jedem Geschaftspartner, vertrags-
untypische Gef&hrdungen des anderen Teiles zu vermeiden. Das
Schreiben der Beschwerdefithrerin vom 22.11.2001 stellt sich

als vertraulich zu behandelnder Teil der Geschaftskorres-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Blatt 10

pondenz dar. Fur den Beschwerdegegner erkennbar war dieses
Schreiben nicht zur allgemeinen Verbreitung bestimmt. Die
Einstellung des Schreibens ins Internet beinhaltete auch die
Gefahr, dass Dritte weltweit Briefkopf und Signatur des
zeichnungsberechtigten Prokuristen der Beschwerdefihrerin

beliebig kopieren.

Der in der Verdffentlichung liegende Vertragsverstof war
vorliegend auch nicht zur Wahrnehmung eigener, berechtigter
Interessen des Beschwerdegegners gerechtfertigt. Dabei kann
letztlich dahinstehen, ob und in welchem Umfang der
Beschwerdegegner berechtigt war, zu der von ihm flr
erforderlich gehaltenen Kundeninformation den sich aus dem
Schreiben vom 22.11.2001 ergebenen Standpunkt der
Beschwerdefliihrerin zu referieren. Eines Einstellens der
Geschaftspost ins Internet in Form des "Einscannens" hatte es
dazu jedenfalls nicht bedurft: vielmehr hatte der Beschwerde-
gegner den Standpunkt der Beschwerdefihrerin mit eigenen
Worten oder durch Zitieren einzelner Passagen mit eigenem

Schriftbild wiedergeben kdnnen.
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hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Rostock durch

den Prasidenten des Oberlandesgerichts L
den Richter am Oberlandesgericht IS sovie
die Vorsitzende Richterin am Landgericht o

auf die mindliche Verhandlung vom 20.03.2002

beschlossen:

Von den Kosten des einstweiligen Verfiigungsverfahrens nach
einem Gegenstandswert von 200.000,- Euro fallen der
Beschwerdefiihrerin 7/8 und dem Beschwerdegegner 1/8 zur
Last.

Griinde

Nach tUbereinstimmender Erkldrung der Erledigung der
Hauptsache streiten die Parteien noch dariliber, wer die Kosten
des vorliegenden einstweiligen Verfligungsverfahrens zu tragen
hat, in dem die Beschwerdefiuhrerin Unterlassung
rufschadadigender Tatsachenbehauptungen sowie der

Verdffentlichung von Geschéftspost im Internet begehrt hat.

Die Beschwerdefilihrerin, ein europaweit taAtiges Unternehmen
aus dem Bereich der Herstellung und des Vertriebes von
Holzprodukten flir Heim und Garten, belieferte den
Beschwerdegegner, der im Rahmen eines Einzelunternehmens
unter anderem Saunen plant, liefert und montiert, wahrend
einer etwa 1 Jahr andauernden Geschiftsbeziehung mit Saunen.
Als der Beschwerdegegner nach Aufhebung des Rabattgesetzes im

Internet unter seiner Adresse "h¢lB //www.Freizeittechnik-
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THIER. . ic/Sauna /B " nit Preisen flir Produkte der

Beschwerdefihrerin warb, die unterhalb der von dieser
empfohlenen unverbindlichen Herstellerpreise lagen, ersuchte
die Beschwerdefihrerin ihn mit Schreiben vom 13.09.2001, die
eigenen Verkaufspreise ihren empfohlenen Herstellerpreisen
anzupassen, "um keine Unruhe im Saunamarkt zu verursachen".
Mit weiterem Schreiben vom 09.11.2001 forderte die
Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner nochmals auf, seine
auf der Homepage angegebenen Verkaufspreise schnellst-
méglichst bis zum 23.11.2001 zu &ndern. Am 21.11.2001 suchte
die Aufendienstmitarbeiterin der Beschwerdefihrerin A
HQEMR Jen Beschwerdegegner auf; die Gesprédchsinhalte
sind streitig. Am 22.11.2001 rief der ﬁeschwerdegegner bei

der Beschwerdefiuhrerin an.

Im Anschluss an dieses Telefonat mit dem Prokuristen E¢i
teilte dieser namens der Beschwerdefihrerin dem Beschwerde-
gegner durch Schreiben vom 22.11.2001 mit, dass die
Beschwerdefihrerin das Vertrauensverhdltnis fiar zerstdrt
erachte und keine Grundlage fiir eine weitere Zusammenarbeit
sehe, weil die AuBendienstmitarbeiterin Hegjjl iy berichtet
und best&tigt habe, der Beschwerdegegner wolle die Fa. OWR
Versand und ggf. auch die Beschwerdefiihrerin verklagen.
Bereits erteilte Auftrége wlrden noch abgewickelt, neue
HBestellungen ab sofort aber nicht mehr angenommen. Zugleich
forderte die Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner dazu
auf, bis zum 30.11.2001 auf seiner Homepage alle Hinweise auf
Produkte der Wild i@ zu ldschen und kein Bildmaterial
der WG H@IR GnbH mehr zu verwenden.

Nach Zugang des Schreibens vom 22.11.2001 erstattete der
Beschwerdegegner wegen Behinderung der Gescha&ftstatigkeit
eine Anzeige gegen die Beschwerdefiihrerin beim Bundeskartell-
amt. Seine Homepage im Internet ergdnzte er zunachst einer-
seits um den Zusatz "Wir sind von der Fa. Wijjjjausgelistet
worden, weil wir den Kunden Rabatte gewdhrt haben. Natlrlich

werden wir dies so nicht hinnehmen. Wir haben aber bis auf
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Weiteres die Angebote von VWigjil#bei uns gel®scht.n

Daruberhinaus rlickte er das Originalschreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 22.11.2001 im Wege des Einscannens vollstéandig
ein. Noch vor Auslieferung der letzten bereits bestellten
Sauna Anfang Dezember 2001 léschte der Beschwerde-gegner alle
Hinweise auf die "Wl HQGEEEER CnbH auf seiner Homepage und
den Wortbestandteil "W@" aus dem Banner seiner Internet-

adresse.

Die Antragstellerin hat behauptet, der Abbruch der Geschafts-
beziehungen beruhe ausschlieflich darauf, dass der Beschwer-
degegner gegenlber der AuBendienstmitarbeiterin 'O gl
@ (berraschend und in der Sache unbegriindet angekiindigt
habe, er werde kurzfristig entscheiden, ob er die Fa. €
Versand H¢lll auf 30 Mio DM Schadensersatz verklage und die
Beschwerdefiihrerin selbst mit einbeziehe, weil Produkte der
Beschwerdefihrerin durch den O@iil} Versand unrichtig beworben
worden seien. Die Verbreitung der unzutreffenden Behauptung,
die Auslistung durch die Beschwerdefithrerin sei wegen
gewahrter Rabatte erfolgt, flthre zu erheblichen Nachteilen
fir die Beschwerdeflihrerin. Das Einscannen des Original-
schreibens vom 22.11.2001 ermdgliche es Dritten weltweit,
sich die Unterschrift des Prokuristen E@® mittels Datenkopie
zu verschaffen und flir unlautere Zwecke zu benutzen.

Die Antrége der Beschwerdeflihrerin auf Erlass einer

einstweiligen Verfiigung dahingehend,

1. dem Beschwerdegegner zu untersagen, woértlich oder
sinngemédR Sffentlich zu behaupten, die Beschwerdefithrerin
beliefere ihn nicht mehr, weil er die unverbindlichen
empfohlenen Herstellerpreise bei der WeiterverduBerung nicht

einhalte, sondern niedrigere Preise angeboten habe,

2. es zu unterlassen, Gesché&ftspapiere der Beschwerde-

fihrerin vollstandig oder auszugsweise zu verdffentlichen,
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3. das derzeitige Angebot unter der www-Adresse "h@iy:/
/www. Freizeittechnik—Tl— .de/Sauna/WEl' abzuschalten ,

hat das Landgericht Rostock durch Beschluss vom 27.11.2001
zurlckgewiesen. Der hiergegen gerichteten Beschwerde hat das
Landgericht nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur

Entscheidung vorgelegt.

In zweiter Instanz hat die Beschwerdeflihrerin ergdnzend
vorgetragen, zur Zerrittung des Vertrauensverhéltnisses habe
auch beigetragen, dass der Beschwerdegegner zwei Mitar-
beiterinnen der Beschwerdefihrerin in dem Gesprdch mit der
Aufendienstarbeiterin als "Internet-Tussi" und "Vertriebs-
leiter-Tussi" bezeichnet habe. Dem Prokuristen E) sei bei
Aufkiindigung der Geschaftsbeziehung das von einer anderen
Abteilung gefertigte Schreiben vom 9.11.2001 nicht bekannt
gewesen. Durch die Verdffentlichung der aus Sicht der
Beschwerdeflhrerin vertraulich zu behandelnden Geschaftspost
im Internet werde diese quasi "an den Pranger gestelltr™.

Nachdem der Beschwerdegegner, der beleidigende AuRerungen in
Abrede nimmt, in der Verhandlung vor dem Senat erklart hat,
er wefde Originalschreiben der Antragstellerin nicht mehr ins
Internet einstellen und bedauere es, falls er Mitarbeiterin-
nen der Beschwerdeflihrerin als "Tussi" bezeichnet haben
sollte, haben die Parteien das Verfahren in der Hauptsache

Ubereinstimmend fir erledigt erklart.

IT.

Auf die Ubereinstimmenden Erledigungsefklérungen der Parteien
war gem. § 91 a Abs. 1 ZPO unter Berlcksichtigung des
bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen
Uber die Verfahrenskosten zu entscheiden. Danach waren 7/8
der Verfahrenskosten der Beschwerdeflihrerin und 1/8 dem

Beschwerdegegner aufzuerlegen.
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1.

MaRgebend fir diese Kostenverteilung ist zundchst, dass die
Beschwerdefihrerin hinsichtlich des Antrages zu 1), auf den
75 % des Gegenstandswertes des Verfahrens entfallen, unter-
legen ware. Ein Anspruch darauf, es dem Beschwerdegegner zu
untersagen, wértlich oder sinngemdf zu verbreiten, die Be-
schwerdefiihrerin habe ihn mit einer Auslistung bestraft, weil
er sich nicht an die von ihr empfohlenen unverbindlichen
Herstellerpreise halte, sondern seinen Kunden die Waren der
Beschwerdefihrerin zu einem niedrigeren Preis anbiete, ergab
sich aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt, insbesondere nicht
aus § 823 Abs.1l BGB, § 823 Abs. 2 BGB i“V.m. § 186 StGB, §
824 BGB in analoger Anwendung des § 1004 BGB oder aus § 15
UWG.

Zutreffend hat das Landgericht im angefochtenen Beschluf vom
27.11.2001 ausgeflihrt, ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB
wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgelibten
Gewerbebetrieb scheitere, weil es an einem unmittelbaren
betriebsbezogenen Eingriff in den Gewerbebetrieb fehle.
Etwaige Nachteile, die aus einer mdglichen Rufschadigung der
Beschwerdefihrerin resultieren kénnten, ergeben sich nur als
Reflex aus der Darstellung der eigenen Liefersituation durch

den Beschwerdegegner.

Die Ausfihrungen des Beschwerdegegners zu den Grinden der
"Auslistung" stellen sich, weil im Kern einem Beweis
zugdnglich, als Tatsachenbehauptungen dar. Unterlassungs-
anspriiche wadren deshalb nur begriindet gewesen, wenn die
insoweit beweisbelastete Beschwerdefiihrerin glaubhaft gemacht
hatte, daf® die beanstandeten Behauptungen unwahr oder aber
jedenfalls doch nicht erweislich wahr sind und im letzteren
Fall kein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an der
Verbreitung bestand. Diese Voraussetzungen waren indes nicht
erfillt.

Auf der Grundlage der vorgelegten beiderseitigen Glaubhaft-
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machungen hdtte der Senat weder die Wahrheit noch die Unwahr-
heit der beanstandeten Tatsachenbehauptungen mit der er-
forderlichen Sicherheit feststellen k&nnen. Die AuRerungen
des Beschwerdegegners zu den Hintergrlinden flir den Abbruch
der Geschaftsbeziehung stellen sich vielmehr als nicht
erweislich wahre Tatsachenbehauptungen dar.

Zur Bestimmung des "wahren" Grundes ftir den Abbruch der
Geschaftsbeziehungen kommt es nicht nur auf die nach auRen zu
Tage getretene Bezeichnung durch die Beschwerde-flihrerin und
ihre weiteren ErklArungen an, sondern auch darauf, was ein
verstandiger Dritter unter Berlicksichtigung der
Gesamtumstdnde fir ausschlaggebend halten durfte. Danach
hatte ein unbefangener Dritter bei verst&ndiger Wardigung der
Gesamtumstdnde durchaus den Schluss ziehen kd&nnen, der
Abbruch der Gesch&ftsbeziehung beruhe maRgeblich darauf, dass
der Beschwerdegegner entgegen den Schreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 13.09.2001 und 09.11.2001 eine Anpassung seiner
eigenen Lieferpreise an das durch die unverbindlich
empfohlenen Herstellerpreise gekennzeichnete Preisniveau flr
Produkte der Beschwerdeflhrerin nicht beabsichtigte.
Insbesondere aus dem von der Beschwerdefihrerin zunéchst
verschwiegenen Schreiben vom 09.11.2001 ergab sich, dass der

Beschwerdeflhrerin dringlich an einer Anderung der

nPreisgestaltung durch den Beschwerdegegner gelegen war. Auch

der nicht erbetene Besuch der AuBendienstmitarbeiterin 2
H4 R bcinm Beschwerdegegner am 21.11.2001, der in
auffallender zeitlicher N&he zum Ablauf der von der
Beschwerdefiihrerin auf den 23.11.2001 anberaumten Frist zur
Preisanpassung lag, spricht daflir, dass hierdurch zusatz-
licher Druck auf den Beschwerdegegner ausgelibt werden sollte.
Der Umstand, dass der Beschwerdegegner im Zeitpunkt des
Abbruchs der Lieferbeziehung nicht definitiv beabsichtigte,
sondern allenfalls erwog, die Beschwerdefihrerin auf
Schadensersatz zu verklagen, und die Tatsache, dass der
Beschwerdegegner das insgesamt als "Liefersperre" empfundene
Verhalten der Beschwerdefiihrerin umgehend am 22.11.2001 zur

Anzeige beim Bundeskartellamt brachte, fiithren erganzend dazu,
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dass ein Dritter bei objektiver Betrachtung der Gesamt-
umstédnde den Abbruch der Geschdftsbeziehung tatsdchlich auf
die mangelnde Bereitschaft des Beschwerdegegners zurlckfiihren

konnte, seine Preise zu erhdhen.

Die nicht glaubhaft gemachte Behauptung der Beschwerde-
filthrerin, dem Prokuristen E. sei bei Abbruch der Geschéfts—
beziehung das eigene Schreiben der Beschwerdefiihrerin vom
9.11.2001 unbekannt gewesen, ist demgegenliber unerheblich:
Dieses Schreiben dokumentiert insbesondere die Nachhaltigkeit
des Interesses der Beschwerdefihrerin an der Beachtung ihrer
empfohlenen Preise. Daran muf sich die‘Beschwerdefﬂhrerin
auch festhalten lassen, und zwar unabhangig von einer konkre-

ten Kenntnisnahme dieses Schreibens durch ihren Prokuristen.

Bei dieser Sachlage war die Verbreitung der beanstandeten
Tatsachenbehauptungen gegentiber Dritten nicht rechtswidrig.
Es bestand ndmlich ein berechtigtes Interesse des Beschwerde-
gegners daran, seine Kunden und etwaige Interessenten in
allgemein zugdnglicher Form nicht nur dariber zu informieren,
dass Produkte der Wl H@lllB CmbH nicht langer von ihm
angeboten werden konnten. Um nicht den Eindruck entstehen zu
lassen, er selbst habe durch unlauteres Verhalten oder
mangelnde Zahlungsmoral den "Lieferstopp" zu vertreten,
“durfte er vielmehr zur Wahrung eigener berechtigter Belange
den mutmaBlichen Grund flr den Abbruch der Geschaftsbeziehung

wie geschehen angeben.

2.

Die Beschwerdeflihrerin ware auch hinsichtlich des Antrages,
den Beschwerdegegner zu verpflichtén, aus seinem Internet-
angebot das Wort "W{}' sowie Hinweise auf Produkte der
Beschwerdefihrerin zu l&schen, unterlegen. Unstreitig fuhrte
die Beschwerdeflhrerin ihre letzte Lieferung an den Be-
schwerdegegner im Dezember 2001 aus; zu diesem Zeitpunkt
hatte der Beschwerdegegner aber bereits alle Hinweise auf die
Wl "Gllll® GnbH aus seiner www-Adresse und der Homepage
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geldscht. Da der Beschwerdegegner nach Auffassung des Senats
bis zur Abwicklung der Geschdftsbeziehung durch Auslieferung
der letzten Sauna aufgrund der bisherigen vertraglichen Be-
ziehungen der Parteien zueinander berechtigt war, den Wort-
bestandteil "W‘.." im Internetportal zu fihren und auf Pro-
dukte der Beschwerdefiihrerin hinzuweisen, lag eine Beein-
trachtigung von Rechtspositionen der Beschwerdefiihrerin bis
zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Anhaltspunkte dafiir, dass der
Beschwerdefllhrer beabsichtigt, den Namen der Beschwerde-
fllhrerin kltinftig unzulédssig zu fihren oder mit ihren Produk-
ten unzuldssig zu werben, sind nicht ersichtlich.

3. ‘

Hingegen hatte die Beschwerdefiihrerin mit dem sich auf 12,5 %
des Gesamtverfahrenswertes belaufenden Antrag obsiegt, dem
Beschwerdegegner zu untersagen, Originalschreiben der
Beschwerdeflihrerin aus der gewechseiten Geschaftskorres-
pondenz im Internet durch Einscannen zu verdffentlichen.
Durch das Einstellen originaler Geschaftspost der Beschwerde-
fihrerin ins Internet verstief der Beschwerdegegner gegen die
ihm aus der Geschédftsbeziehung als Nebenpflicht obliegende
vertragliche Verpflichtung zur vertraulichen Handhabung von
Gesché&ftspost, die im Rahmen der bestehenden
‘Geschaftsbeziehung gewechselt wurde und nach dem erkennbaren
Willen des Verfassers ausschlieRlich fiir den anderen Ge-
schidftspartner bestimmt war. Nach hergebrachter Anschauung,
die auch aus Art. 2 Abs. 1 GG folgt, ist Geschaftspost
vertraulich zu behandeln und darf regelmdfig nicht ohne
Zustimmung des Absenders zur Offentlichen Kenntnisnahme in
Umlauf gebracht werden. Dies gilt umsomehr, wenn durch die
allgemeine Verbreitung von Originaléchreiben die Gefahr be-
griindet wird, dass Dritte missbréauchlich auf Daten oder
Signaturen des Verfassers Zugriff nehmen kdénnen. Nach Treu
und Glauben obliegt es jedem Geschaftspartner, vertrags-
untypische Gef&hrdungen des anderen Teiles zu vermeiden. Das
Schreiben der Beschwerdefithrerin vom 22.11.2001 stellt sich

als vertraulich zu behandelnder Teil der Geschaftskorres-
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pondenz dar. Fur den Beschwerdegegner erkennbar war dieses
Schreiben nicht zur allgemeinen Verbreitung bestimmt. Die
Einstellung des Schreibens ins Internet beinhaltete auch die
Gefahr, dass Dritte weltweit Briefkopf und Signatur des
zeichnungsberechtigten Prokuristen der Beschwerdefihrerin

beliebig kopieren.

Der in der Verdffentlichung liegende Vertragsverstof war
vorliegend auch nicht zur Wahrnehmung eigener, berechtigter
Interessen des Beschwerdegegners gerechtfertigt. Dabei kann
letztlich dahinstehen, ob und in welchem Umfang der
Beschwerdegegner berechtigt war, zu der von ihm flr
erforderlich gehaltenen Kundeninformation den sich aus dem
Schreiben vom 22.11.2001 ergebenen Standpunkt der
Beschwerdefliihrerin zu referieren. Eines Einstellens der
Geschaftspost ins Internet in Form des "Einscannens" hatte es
dazu jedenfalls nicht bedurft: vielmehr hatte der Beschwerde-
gegner den Standpunkt der Beschwerdefihrerin mit eigenen
Worten oder durch Zitieren einzelner Passagen mit eigenem

Schriftbild wiedergeben kdnnen.
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Oberlandesgericht Rostock
Abschrift

Geschiftsnummer

2U 69/01
30461/01 LG HRO

vegidindet am: 17.04.2002

Ur ﬁ;eamtiy}é Geschiftsstelle

Beschluss

In dem einstweiligen Verfiigungsverfahren

- Antragstellerin und
Beschwerdefithrerin -

Prozessbevollmichtigter:

Rechtsanwalt S

gegen

VO <GB

- Antragsgegner und
Beschwerdegegner -

Prozessbevollmlichtigter:

Rechtsanwa}; N
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hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Rostock durch

den Prasidenten des Oberlandesgerichts L
den Richter am Oberlandesgericht IS sovie
die Vorsitzende Richterin am Landgericht o

auf die mindliche Verhandlung vom 20.03.2002

beschlossen:

Von den Kosten des einstweiligen Verfiigungsverfahrens nach
einem Gegenstandswert von 200.000,- Euro fallen der
Beschwerdefiihrerin 7/8 und dem Beschwerdegegner 1/8 zur
Last.

Griinde

Nach tUbereinstimmender Erkldrung der Erledigung der
Hauptsache streiten die Parteien noch dariliber, wer die Kosten
des vorliegenden einstweiligen Verfligungsverfahrens zu tragen
hat, in dem die Beschwerdefiuhrerin Unterlassung
rufschadadigender Tatsachenbehauptungen sowie der

Verdffentlichung von Geschéftspost im Internet begehrt hat.

Die Beschwerdefilihrerin, ein europaweit taAtiges Unternehmen
aus dem Bereich der Herstellung und des Vertriebes von
Holzprodukten flir Heim und Garten, belieferte den
Beschwerdegegner, der im Rahmen eines Einzelunternehmens
unter anderem Saunen plant, liefert und montiert, wahrend
einer etwa 1 Jahr andauernden Geschiftsbeziehung mit Saunen.
Als der Beschwerdegegner nach Aufhebung des Rabattgesetzes im

Internet unter seiner Adresse "h¢lB //www.Freizeittechnik-
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THIER. . ic/Sauna /B " nit Preisen flir Produkte der

Beschwerdefihrerin warb, die unterhalb der von dieser
empfohlenen unverbindlichen Herstellerpreise lagen, ersuchte
die Beschwerdefihrerin ihn mit Schreiben vom 13.09.2001, die
eigenen Verkaufspreise ihren empfohlenen Herstellerpreisen
anzupassen, "um keine Unruhe im Saunamarkt zu verursachen".
Mit weiterem Schreiben vom 09.11.2001 forderte die
Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner nochmals auf, seine
auf der Homepage angegebenen Verkaufspreise schnellst-
méglichst bis zum 23.11.2001 zu &ndern. Am 21.11.2001 suchte
die Aufendienstmitarbeiterin der Beschwerdefihrerin A
HQEMR Jen Beschwerdegegner auf; die Gesprédchsinhalte
sind streitig. Am 22.11.2001 rief der ﬁeschwerdegegner bei

der Beschwerdefiuhrerin an.

Im Anschluss an dieses Telefonat mit dem Prokuristen E¢i
teilte dieser namens der Beschwerdefihrerin dem Beschwerde-
gegner durch Schreiben vom 22.11.2001 mit, dass die
Beschwerdefihrerin das Vertrauensverhdltnis fiar zerstdrt
erachte und keine Grundlage fiir eine weitere Zusammenarbeit
sehe, weil die AuBendienstmitarbeiterin Hegjjl iy berichtet
und best&tigt habe, der Beschwerdegegner wolle die Fa. OWR
Versand und ggf. auch die Beschwerdefiihrerin verklagen.
Bereits erteilte Auftrége wlrden noch abgewickelt, neue
HBestellungen ab sofort aber nicht mehr angenommen. Zugleich
forderte die Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner dazu
auf, bis zum 30.11.2001 auf seiner Homepage alle Hinweise auf
Produkte der Wild i@ zu ldschen und kein Bildmaterial
der WG H@IR GnbH mehr zu verwenden.

Nach Zugang des Schreibens vom 22.11.2001 erstattete der
Beschwerdegegner wegen Behinderung der Gescha&ftstatigkeit
eine Anzeige gegen die Beschwerdefiihrerin beim Bundeskartell-
amt. Seine Homepage im Internet ergdnzte er zunachst einer-
seits um den Zusatz "Wir sind von der Fa. Wijjjjausgelistet
worden, weil wir den Kunden Rabatte gewdhrt haben. Natlrlich

werden wir dies so nicht hinnehmen. Wir haben aber bis auf
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Weiteres die Angebote von VWigjil#bei uns gel®scht.n

Daruberhinaus rlickte er das Originalschreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 22.11.2001 im Wege des Einscannens vollstéandig
ein. Noch vor Auslieferung der letzten bereits bestellten
Sauna Anfang Dezember 2001 léschte der Beschwerde-gegner alle
Hinweise auf die "Wl HQGEEEER CnbH auf seiner Homepage und
den Wortbestandteil "W@" aus dem Banner seiner Internet-

adresse.

Die Antragstellerin hat behauptet, der Abbruch der Geschafts-
beziehungen beruhe ausschlieflich darauf, dass der Beschwer-
degegner gegenlber der AuBendienstmitarbeiterin 'O gl
@ (berraschend und in der Sache unbegriindet angekiindigt
habe, er werde kurzfristig entscheiden, ob er die Fa. €
Versand H¢lll auf 30 Mio DM Schadensersatz verklage und die
Beschwerdefiihrerin selbst mit einbeziehe, weil Produkte der
Beschwerdefihrerin durch den O@iil} Versand unrichtig beworben
worden seien. Die Verbreitung der unzutreffenden Behauptung,
die Auslistung durch die Beschwerdefithrerin sei wegen
gewahrter Rabatte erfolgt, flthre zu erheblichen Nachteilen
fir die Beschwerdeflihrerin. Das Einscannen des Original-
schreibens vom 22.11.2001 ermdgliche es Dritten weltweit,
sich die Unterschrift des Prokuristen E@® mittels Datenkopie
zu verschaffen und flir unlautere Zwecke zu benutzen.

Die Antrége der Beschwerdeflihrerin auf Erlass einer

einstweiligen Verfiigung dahingehend,

1. dem Beschwerdegegner zu untersagen, woértlich oder
sinngemédR Sffentlich zu behaupten, die Beschwerdefithrerin
beliefere ihn nicht mehr, weil er die unverbindlichen
empfohlenen Herstellerpreise bei der WeiterverduBerung nicht

einhalte, sondern niedrigere Preise angeboten habe,

2. es zu unterlassen, Gesché&ftspapiere der Beschwerde-

fihrerin vollstandig oder auszugsweise zu verdffentlichen,
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3. das derzeitige Angebot unter der www-Adresse "h@iy:/
/www. Freizeittechnik—Tl— .de/Sauna/WEl' abzuschalten ,

hat das Landgericht Rostock durch Beschluss vom 27.11.2001
zurlckgewiesen. Der hiergegen gerichteten Beschwerde hat das
Landgericht nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur

Entscheidung vorgelegt.

In zweiter Instanz hat die Beschwerdeflihrerin ergdnzend
vorgetragen, zur Zerrittung des Vertrauensverhéltnisses habe
auch beigetragen, dass der Beschwerdegegner zwei Mitar-
beiterinnen der Beschwerdefihrerin in dem Gesprdch mit der
Aufendienstarbeiterin als "Internet-Tussi" und "Vertriebs-
leiter-Tussi" bezeichnet habe. Dem Prokuristen E) sei bei
Aufkiindigung der Geschaftsbeziehung das von einer anderen
Abteilung gefertigte Schreiben vom 9.11.2001 nicht bekannt
gewesen. Durch die Verdffentlichung der aus Sicht der
Beschwerdeflhrerin vertraulich zu behandelnden Geschaftspost
im Internet werde diese quasi "an den Pranger gestelltr™.

Nachdem der Beschwerdegegner, der beleidigende AuRerungen in
Abrede nimmt, in der Verhandlung vor dem Senat erklart hat,
er wefde Originalschreiben der Antragstellerin nicht mehr ins
Internet einstellen und bedauere es, falls er Mitarbeiterin-
nen der Beschwerdeflihrerin als "Tussi" bezeichnet haben
sollte, haben die Parteien das Verfahren in der Hauptsache

Ubereinstimmend fir erledigt erklart.

IT.

Auf die Ubereinstimmenden Erledigungsefklérungen der Parteien
war gem. § 91 a Abs. 1 ZPO unter Berlcksichtigung des
bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen
Uber die Verfahrenskosten zu entscheiden. Danach waren 7/8
der Verfahrenskosten der Beschwerdeflihrerin und 1/8 dem

Beschwerdegegner aufzuerlegen.
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1.

MaRgebend fir diese Kostenverteilung ist zundchst, dass die
Beschwerdefihrerin hinsichtlich des Antrages zu 1), auf den
75 % des Gegenstandswertes des Verfahrens entfallen, unter-
legen ware. Ein Anspruch darauf, es dem Beschwerdegegner zu
untersagen, wértlich oder sinngemdf zu verbreiten, die Be-
schwerdefiihrerin habe ihn mit einer Auslistung bestraft, weil
er sich nicht an die von ihr empfohlenen unverbindlichen
Herstellerpreise halte, sondern seinen Kunden die Waren der
Beschwerdefihrerin zu einem niedrigeren Preis anbiete, ergab
sich aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt, insbesondere nicht
aus § 823 Abs.1l BGB, § 823 Abs. 2 BGB i“V.m. § 186 StGB, §
824 BGB in analoger Anwendung des § 1004 BGB oder aus § 15
UWG.

Zutreffend hat das Landgericht im angefochtenen Beschluf vom
27.11.2001 ausgeflihrt, ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB
wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgelibten
Gewerbebetrieb scheitere, weil es an einem unmittelbaren
betriebsbezogenen Eingriff in den Gewerbebetrieb fehle.
Etwaige Nachteile, die aus einer mdglichen Rufschadigung der
Beschwerdefihrerin resultieren kénnten, ergeben sich nur als
Reflex aus der Darstellung der eigenen Liefersituation durch

den Beschwerdegegner.

Die Ausfihrungen des Beschwerdegegners zu den Grinden der
"Auslistung" stellen sich, weil im Kern einem Beweis
zugdnglich, als Tatsachenbehauptungen dar. Unterlassungs-
anspriiche wadren deshalb nur begriindet gewesen, wenn die
insoweit beweisbelastete Beschwerdefiihrerin glaubhaft gemacht
hatte, daf® die beanstandeten Behauptungen unwahr oder aber
jedenfalls doch nicht erweislich wahr sind und im letzteren
Fall kein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an der
Verbreitung bestand. Diese Voraussetzungen waren indes nicht
erfillt.

Auf der Grundlage der vorgelegten beiderseitigen Glaubhaft-
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machungen hdtte der Senat weder die Wahrheit noch die Unwahr-
heit der beanstandeten Tatsachenbehauptungen mit der er-
forderlichen Sicherheit feststellen k&nnen. Die AuRerungen
des Beschwerdegegners zu den Hintergrlinden flir den Abbruch
der Geschaftsbeziehung stellen sich vielmehr als nicht
erweislich wahre Tatsachenbehauptungen dar.

Zur Bestimmung des "wahren" Grundes ftir den Abbruch der
Geschaftsbeziehungen kommt es nicht nur auf die nach auRen zu
Tage getretene Bezeichnung durch die Beschwerde-flihrerin und
ihre weiteren ErklArungen an, sondern auch darauf, was ein
verstandiger Dritter unter Berlicksichtigung der
Gesamtumstdnde fir ausschlaggebend halten durfte. Danach
hatte ein unbefangener Dritter bei verst&ndiger Wardigung der
Gesamtumstdnde durchaus den Schluss ziehen kd&nnen, der
Abbruch der Gesch&ftsbeziehung beruhe maRgeblich darauf, dass
der Beschwerdegegner entgegen den Schreiben der Beschwerde-
fihrerin vom 13.09.2001 und 09.11.2001 eine Anpassung seiner
eigenen Lieferpreise an das durch die unverbindlich
empfohlenen Herstellerpreise gekennzeichnete Preisniveau flr
Produkte der Beschwerdeflhrerin nicht beabsichtigte.
Insbesondere aus dem von der Beschwerdefihrerin zunéchst
verschwiegenen Schreiben vom 09.11.2001 ergab sich, dass der

Beschwerdeflhrerin dringlich an einer Anderung der

nPreisgestaltung durch den Beschwerdegegner gelegen war. Auch

der nicht erbetene Besuch der AuBendienstmitarbeiterin 2
H4 R bcinm Beschwerdegegner am 21.11.2001, der in
auffallender zeitlicher N&he zum Ablauf der von der
Beschwerdefiihrerin auf den 23.11.2001 anberaumten Frist zur
Preisanpassung lag, spricht daflir, dass hierdurch zusatz-
licher Druck auf den Beschwerdegegner ausgelibt werden sollte.
Der Umstand, dass der Beschwerdegegner im Zeitpunkt des
Abbruchs der Lieferbeziehung nicht definitiv beabsichtigte,
sondern allenfalls erwog, die Beschwerdefihrerin auf
Schadensersatz zu verklagen, und die Tatsache, dass der
Beschwerdegegner das insgesamt als "Liefersperre" empfundene
Verhalten der Beschwerdefiihrerin umgehend am 22.11.2001 zur

Anzeige beim Bundeskartellamt brachte, fiithren erganzend dazu,
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dass ein Dritter bei objektiver Betrachtung der Gesamt-
umstédnde den Abbruch der Geschdftsbeziehung tatsdchlich auf
die mangelnde Bereitschaft des Beschwerdegegners zurlckfiihren

konnte, seine Preise zu erhdhen.

Die nicht glaubhaft gemachte Behauptung der Beschwerde-
filthrerin, dem Prokuristen E. sei bei Abbruch der Geschéfts—
beziehung das eigene Schreiben der Beschwerdefiihrerin vom
9.11.2001 unbekannt gewesen, ist demgegenliber unerheblich:
Dieses Schreiben dokumentiert insbesondere die Nachhaltigkeit
des Interesses der Beschwerdefihrerin an der Beachtung ihrer
empfohlenen Preise. Daran muf sich die‘Beschwerdefﬂhrerin
auch festhalten lassen, und zwar unabhangig von einer konkre-

ten Kenntnisnahme dieses Schreibens durch ihren Prokuristen.

Bei dieser Sachlage war die Verbreitung der beanstandeten
Tatsachenbehauptungen gegentiber Dritten nicht rechtswidrig.
Es bestand ndmlich ein berechtigtes Interesse des Beschwerde-
gegners daran, seine Kunden und etwaige Interessenten in
allgemein zugdnglicher Form nicht nur dariber zu informieren,
dass Produkte der Wl H@lllB CmbH nicht langer von ihm
angeboten werden konnten. Um nicht den Eindruck entstehen zu
lassen, er selbst habe durch unlauteres Verhalten oder
mangelnde Zahlungsmoral den "Lieferstopp" zu vertreten,
“durfte er vielmehr zur Wahrung eigener berechtigter Belange
den mutmaBlichen Grund flr den Abbruch der Geschaftsbeziehung

wie geschehen angeben.

2.

Die Beschwerdeflihrerin ware auch hinsichtlich des Antrages,
den Beschwerdegegner zu verpflichtén, aus seinem Internet-
angebot das Wort "W{}' sowie Hinweise auf Produkte der
Beschwerdefihrerin zu l&schen, unterlegen. Unstreitig fuhrte
die Beschwerdeflhrerin ihre letzte Lieferung an den Be-
schwerdegegner im Dezember 2001 aus; zu diesem Zeitpunkt
hatte der Beschwerdegegner aber bereits alle Hinweise auf die
Wl "Gllll® GnbH aus seiner www-Adresse und der Homepage
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geldscht. Da der Beschwerdegegner nach Auffassung des Senats
bis zur Abwicklung der Geschdftsbeziehung durch Auslieferung
der letzten Sauna aufgrund der bisherigen vertraglichen Be-
ziehungen der Parteien zueinander berechtigt war, den Wort-
bestandteil "W‘.." im Internetportal zu fihren und auf Pro-
dukte der Beschwerdefiihrerin hinzuweisen, lag eine Beein-
trachtigung von Rechtspositionen der Beschwerdefiihrerin bis
zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Anhaltspunkte dafiir, dass der
Beschwerdefllhrer beabsichtigt, den Namen der Beschwerde-
fllhrerin kltinftig unzulédssig zu fihren oder mit ihren Produk-
ten unzuldssig zu werben, sind nicht ersichtlich.

3. ‘

Hingegen hatte die Beschwerdefiihrerin mit dem sich auf 12,5 %
des Gesamtverfahrenswertes belaufenden Antrag obsiegt, dem
Beschwerdegegner zu untersagen, Originalschreiben der
Beschwerdeflihrerin aus der gewechseiten Geschaftskorres-
pondenz im Internet durch Einscannen zu verdffentlichen.
Durch das Einstellen originaler Geschaftspost der Beschwerde-
fihrerin ins Internet verstief der Beschwerdegegner gegen die
ihm aus der Geschédftsbeziehung als Nebenpflicht obliegende
vertragliche Verpflichtung zur vertraulichen Handhabung von
Gesché&ftspost, die im Rahmen der bestehenden
‘Geschaftsbeziehung gewechselt wurde und nach dem erkennbaren
Willen des Verfassers ausschlieRlich fiir den anderen Ge-
schidftspartner bestimmt war. Nach hergebrachter Anschauung,
die auch aus Art. 2 Abs. 1 GG folgt, ist Geschaftspost
vertraulich zu behandeln und darf regelmdfig nicht ohne
Zustimmung des Absenders zur Offentlichen Kenntnisnahme in
Umlauf gebracht werden. Dies gilt umsomehr, wenn durch die
allgemeine Verbreitung von Originaléchreiben die Gefahr be-
griindet wird, dass Dritte missbréauchlich auf Daten oder
Signaturen des Verfassers Zugriff nehmen kdénnen. Nach Treu
und Glauben obliegt es jedem Geschaftspartner, vertrags-
untypische Gef&hrdungen des anderen Teiles zu vermeiden. Das
Schreiben der Beschwerdefithrerin vom 22.11.2001 stellt sich

als vertraulich zu behandelnder Teil der Geschaftskorres-
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pondenz dar. Fur den Beschwerdegegner erkennbar war dieses
Schreiben nicht zur allgemeinen Verbreitung bestimmt. Die
Einstellung des Schreibens ins Internet beinhaltete auch die
Gefahr, dass Dritte weltweit Briefkopf und Signatur des
zeichnungsberechtigten Prokuristen der Beschwerdefihrerin

beliebig kopieren.

Der in der Verdffentlichung liegende Vertragsverstof war
vorliegend auch nicht zur Wahrnehmung eigener, berechtigter
Interessen des Beschwerdegegners gerechtfertigt. Dabei kann
letztlich dahinstehen, ob und in welchem Umfang der
Beschwerdegegner berechtigt war, zu der von ihm flr
erforderlich gehaltenen Kundeninformation den sich aus dem
Schreiben vom 22.11.2001 ergebenen Standpunkt der
Beschwerdefliihrerin zu referieren. Eines Einstellens der
Geschaftspost ins Internet in Form des "Einscannens" hatte es
dazu jedenfalls nicht bedurft: vielmehr hatte der Beschwerde-
gegner den Standpunkt der Beschwerdefihrerin mit eigenen
Worten oder durch Zitieren einzelner Passagen mit eigenem

Schriftbild wiedergeben kdnnen.
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